
Informationen zur Veranstaltung  

„Internationale Besteuerung“ im SS 2019 
 

Voraussetzung:  

Kenntnisse im nationalen Ertragssteuerrecht, Grundkenntnisse im internationalen 
Ertragssteuerrecht. Im Bachelor wurde idealerweise die Veranstaltung 
„Einkommensbesteuerung“ und im Master „Fallstudien zum Ertragssteuerrecht“ besucht. 

Anmeldeverfahren: 

• Abgabe eines Nachweises über die erforderlichen Kenntnisse in BWL-Steuerlehre    
bis spätestens Freitag, den 19.04.2019 per Email an: maximilian.hubmann@uni-
wuerzburg.de  

Folgende Unterlagen sind einzureichen:  
>    Zeugnis B.Sc. 
>    Aktueller Notenspiegel 

• Anmeldung zum WueCampus Kurs  
„SS19: Internationale Besteuerung“ 

• Teilnehmerzahl ist begrenzt 

• Bekanntgabe der angenommenen Teilnehmer bis zum 23.04.2019 über den 
WueCampus-Kurs 

Vorlesungstermine (Dozent: Dr. Stefan Greil, BMF Berlin): 

Freitag, den 26.04.2019 14.00 Uhr – 18.00 Uhr, SR 411 
Samstag, den 27.04.2019  10.00 Uhr – 14.00 Uhr, Zi. 321 am Steuerlehrstuhl 
 
Freitag, den 17.05.2019  10.00 Uhr – 18.00 Uhr, SR 411 
 
Die Übung findet ab dem 3. Mai als Blockveranstaltung von 08.30 – 12.00 Uhr in HS 124 
statt. 
 
Termine für die Fallstudienvorträge 

Samstag, den 06.07.2019   10.00 Uhr – 18.00 Uhr, Zi. 321 am Steuerlehrstuhl 
 
Skript:  

Wird vor Beginn der Veranstaltung im WueCampus Kursraum zur Verfügung gestellt. 

Leistungsfeststellung:  

Selbständige Bearbeitung von 2 Fallstudien in der 2. Semesterhälfte sowie anschließende 
Präsentation.  
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